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V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Mining vom 15. Dezember 2022, 
mit der eine ABFALLGEBÜHRENORDNUNG erlassen wird. 

 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 
116/2016 idgF und des § 18 des o.ö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl 
71/2009 idgF wird verordnet: 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

 
Für die Sammlung und Behandlung von Abfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten. 
 

§ 2 
Höhe der Gebühren 

 
Die Abfallgebühr (exklusive Mehrwertsteuer) beträgt 
 
a) je abgeführter Abfalltonne mit 90 Liter Inhalt 
    bei 2-wöchentlicher Entleerung 
    bei 4-wöchentlicher Entleerung 
 

   
9,00 Euro 

11,08 Euro 

b) je abgeführtem Container mit 1100 Liter Inhalt  
    bei 2-wöchentlicher Entleerung 
    bei 4-wöchentlicher Entleerung 
 

 
98,81 Euro 

121,75 Euro 

c) je abgeführtem Container mit 800 Liter Inhalt 
    bei 4-wöchentlicher Entleerung 
 

 
88,89 Euro 

d) je abgeführtem Abfallsack mit 90 Liter Inhalt 10,80 Euro 
 
 

§ 3 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist der Liegenschaftseigentümer; im Falle des Bestehens von 
Baurechten oder Bauberechtigte. 
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§ 5 
Beginn der Gebührenpflicht 

 
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühren nach § 2 beginnt mit dem Datum, mit dem 
die Sammlung (Erfassung) von Abfällen von den jeweiligen Liegenschaften bzw. 
Grundstücken erstmals stattfindet. 
 

§ 6 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren nach § 2 sind halbjährlich, und zwar am 15.2. und 15.8. eines jeden Jahres 
zur Zahlung fällig. Bei An-, Um- oder Abmeldung innerhalb eines Halbjahres werden die 
Gebühren aliquot zum jeweiligen Termin verrechnet, nachverrechnet bzw. ggf. 
gutgeschrieben. 
 

§ 7 
Umsatzsteuer 

  
Die vorstehend geregelten Gebührensätze verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Zu den in dieser Verordnung angeführten Gebührensätzen wird die 
gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung 
vom 12. Dezember 2020 außer Kraft.  
 
 
 
 

Für die Gemeinde Mining: 
 
 
 
 

 
Josef Zechmeister 

Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

Angeschlagen am: 15.12.2022 
Abgenommen am:  30.12.2022 


